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An die Schulführungskräfte  
der Oberschulen 
 
An die Schulführungskräfte der 
gleichgestellten Oberschulen 
 
An die Schulführungskräfte der Berufsschulen 
 
Bereichsdirektor Hartwig Gerstgrasser 
Abteilungsdirektor Paul Mair 

 
Mitteilung 
Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule – „Europass Certificate Supplement“ 
 
 
Sehr geehrte Schulführungskräfte, 
 
wie bekannt, sieht die Ministerialverordnung vom 19. April 2016, Nr. 252 (Anleitungen und organisatorische 
Hinweise für die Durchführung der staatlichen Abschlussprüfung der Oberschulen im Schuljahr 2015/2016), 
im Art. 27 vor, dass die Oberschulen mit dem Schuljahr 2015/2016 zusammen mit dem Diplom und der 
Bescheinigung der staatlichen Abschlussprüfung der Oberschule den Absolventinnen und Absolventen aller 
Studiengänge das sog. „Europass Certificate Supplement“ aushändigen. Dabei handelt es sich um ein 
Standarddokument, welches in der EU verbreitet und anerkannt ist, das sich auf jeden Schultyp, jede 
Fachrichtung und jeden Schwerpunkt bezieht und Informationen über den offiziellen Studiengang, den die 
Oberschülerinnen und Oberschüler abgelegt haben, enthält. In diesem Dokument werden auch Hinweise zu 
den Berufen gegeben, zu denen die Diplomierten auch in einem Kontext der internationalen Mobilität 
Zugang haben könnten. 
 
Da sich die vom Unterrichtsministerium zur Verfügung gestellten Entwürfe auf die staatlichen 
Rahmenrichtlinien beziehen und vorerst nur in Italienisch vorliegen (künftig sollen sie auf Staatsebene auch 
ins Englische übersetzt werden), ist es notwendig, diese auf Landesebene anzupassen (Rahmenrichtlinien 
des Landes und Übersetzung ins Deutsche). Das Inspektorat wird im Laufe des Sommers die besagten 
Anpassungen und Übersetzungen vornehmen, sodass den Oberschulen zu Beginn des neuen Schuljahres 
die angepassten und übersetzten Vorlagen zur Verfügung stehen werden. Dazu erhalten Sie zum 
gegebenen Zeitpunkt eine weitere Mitteilung. 
 
Ich ersuche Sie, den Absolventinnen und Absolventen der Oberschulen des laufenden Schuljahres 
mitzuteilen, dass sie im Herbst 2016 das „Europass Certificate Supplement“ an der Schule abholen können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Der Schulamtsleiter und Ressortdirektor 
Peter Höllrigl 

 
 
 
 
 
 
Anlage 
Schreiben des Unterrichtsministeriums zu „Europass Certificate Supplement“ vom 01.06.2016
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